
33. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz

Kiel, 25.-27. November 2011

Beschluss (vorläufig)

Vereinbarung über die Meldung der Mitgliederzahlen zum
Jahresende aus Sherpa

In die Beitrags- und Kassenordnung des Bundesverbandes wird unter 3. der folgende Passus als
4. eingefügt (die Nummerierung wird danach neu fortgesetzt):

Mit Datum 15.2. des Folgejahres werden die Mitglieder, die zum 31.12. in der Adressverwal-
tung der Partei gemeldet sind, als Mitglieder der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 24
(10) gewertet. 
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